
BESCHLUSSVORLAGE-NR. 47/2025-160
Windmühlenstadt Woldegk   öffentlich   nicht öffentlich

Amt/Geschäftszeichen
Amt Woldegk / Stadtvertretung-kroll

 ....................    ................ ................................. .................................
Datum/Einreicher  /    Amtsleiter Datum/Bethge (LVB) Kenntnis: Hyna (BM)

Beschluss

Der Gesellschaftervertrag mit der SBG Woldegk mbH ist zu ändern:

Die Aufgaben der Stadt Woldegk als nunmehr einzige Gesellschafterin in der
Gesellschafterversammlung werden an die Mitglieder des Hauptausschusses übertragen Die
Mitglieder des Hauptausschusses sind an die Weisungen und Richtlinien der Stadtvertretung
gebunden, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt wird.

Die Vertragsänderung ist notariell anzuzeigen.
 

Problembeschreibung/Begründung

Die Stadt Woldegk ist nunmehr einzige Gesellschafterin der SBG Woldegk mbH. Die
Festlegung der Vertretung erfolgte in der Sitzung HA am 18.11.2025.
Für die Erlangung der juristischen und kommunalrechtlichen Anforderungen ist ein
Beschluss der Stadtvertretung sowie eine Ergänzung des Gesellschaftervertrages
notwendig.
 

Beratungsfolge Termin Anwesen-
heit

Ja-
Stimmen

Nein-
Stimmen

Enthal-
tungen

Mitw.-verb.
§ 24 KV

Bemerkung Unterschr.
Vorsitz.

Stadtvertretung 02.12.2025 10/ 13 10 angenommen

Woldegk, den ..........................

(Dienstsiegel) Hyna
Bürgermeister


